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Menschenrechte im Islam M 5
M 5: Impulszitate
„Da die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Gemein-
schaft der Menschen die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet […], da die Völker der 
Vereinten Nationen in der Charta ihren Glauben an die grundlegenden Menschenrechte, an die Würde und den Wert der 
menschlichen Person und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut bekräftigt […].“
(Präambel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 76)

„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sol-
len einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Jeder hat Anspruch auf  alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte 
und Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder 
sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand.“
(Artikel 1 und 2 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 77)

„Ausgehend vom Glauben der arabischen Nation an die Würde des Menschen, dem Gott mit der Schöpfung eine her-
ausragende Stellung verliehen hat, und daran, dass die arabische Heimat die Wiege der Religionen und Heimstätten der 
Kulturen darstellt, deren erhabenen Werte das Recht auf  ein würdevolles Leben auf  der Grundlage der Freiheit, der 
Gerechtigkeit und des Friedens bekräftigen, zur Verwirklichung der unvergänglichen Grundsätze der Brüderlichkeit und 
der Gleichheit aller Menschen und Toleranz, zwischen ihnen, wie sie gesegnet und festgeschrieben sind in der edlen Religion 
des Islam und sonstigen Religionen göttlicher Offenbarung […].“
(Präambel der Arabischen Menschenrechtscharta von 1994/2004 78)

„Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, das Recht auf  den Genuss aller in dieser Charta verkündeten Rechte und Freiheiten 
allen seiner Herrschaftsgewalt unterstehenden Menschen zu gewährleisten ohne Diskriminierung hinsichtlich der Rasse, 
der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politischen Anschauung und Überzeugung, der nationa-
len oder sozialen Herkunft, des Vermögens, der Geburt oder psychischen oder geistigen Behinderung. […] Männer und 
Frauen sind gleich hinsichtlich des Respekts ihrer Menschenwürde und in Rechten und Pflichten im Rahmen der positiven 
Diskriminierung zugunsten der Frauen, die durch Scharia 79 oder andere göttliche Gesetze, Gesetzgebung oder andere 
internationale Instrumente geschaffen wird. Darum muss jeder Vertragspartner dieser Charta alle notwendigen Maßnah-
men ergreifen, um gleiche Chancen und tatsächliche Gleichheit zwischen Männern und Frauen im Genuss aller in dieser 
Charta enthaltenen Rechte zu garantieren […].“
(Artikel 3 der Arabischen Menschenrechtscharta von 1994/2004 80)
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